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Hinweis
wenn in der vorliegenden Ausbildungsvorschrift nur die männliche oder 
weibliche Form Verwendung findet, so dient dies ausschließlich der Lesbar-
keit und einfachheit. es sind stets personen des jeweils anderen geschlechts 
mit einbezogen, sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt.

diese Ausbildungsvorschrift ersetzt den bisherigen Ausbildungsrahmenplan.

literAtur / Quellen

Anweisung für den sprechfunkdienst in der dlrg
bedienungsanleitungen der funkgeräte
dv 810.3 - dienstvorschrift für die Abwicklung des sprechfunkverkehrs und 
die sprechfunkausbildung im bereich des nichtöffentlichen beweglichen 
landfunkdienstes der behörden und organisationen mit sicherheitsaufga-
ben (bos)
grundgesetz (gg)
strafgesetzbuch (stgb)
telekommunikationsgesetz (tkg)
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vorwort

vor etwa 10 Jahren entwarf der fachbereich wasserrettungsdienst mit der 
sprechfunkunterweisung eine „vereinfachte sprechfunkausbildung“, die be-
sonders für die jungen wasserretter einen schnellen einstieg in das thema 
ermöglichen sollte.

die vorliegende Ausbildungsvorschrift „sprechfunkunterweisung dlrg-
betriebsfunk“ wurde im entwurf durch thomas nordhoff und knut kirch-
wehm erstellt. Anschließend wurde der vorliegende Entwurf mit Hilfe der 
iuk-beauftragten der dlrg landesverbände in den Jahren 2012 und 2013 
verfeinert. 
im Mai 2013 stimmte die ressorttagung einsatz der einführung dieser Aus-
bildungsvorschrift zu.

Zu der verMittlung der inhAlte drei AnMerkungen:
• die inhalte der sprechfunkunterweisung legen den grundstock für wei-

tere Aus- und fortbildungen im bereich des sprechfunks. das weglassen 
von Ausbildungsteilen, der für das aktuelle wachgebiet vielleicht unwich-
tig erscheint, führt daher zu Defiziten bei zukünftigen Aus- und Fortbil-
dungen.

• die vermittlung sollte, besonders bei jüngeren teilnehmern, wenn mög-
lich ohne PC und Beamer stattfinden. Der Unterricht funktioniert auch mit 
ein paar großen Blättern Papier auf dem Boden vor einem Rettungsturm. 
wichtig sind die funkgeräte in der hand und eine gute entspannte Atmo-
sphäre. 

• Zu dieser Ausbildungsvorschrift wurde eine teilnehmerbroschüre mit 
den wesentlichen inhalten zum nachlesen und wiederholen erstellt, die 
jedem teilnehmer im rahmen einer sprechfunkunterweisung zur verfü-
gung gestellt werden soll.  

Vielen Dank an alle Beteiligten für die fleißige Arbeit und die intensive  
Abstimmung.

Hans-Hermann Höltje   Gerd Hoschek
leiter einsatz    bundesbeauftragter information 
      und kommunikation (iuk)
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TeIl 1
bestiMMungen

Zielgruppe
Angehende einsatzkräfte der dlrg. 

Ziele
die tätigkeit als einsatzkraft beinhaltet auch das sichere bedienen eines  
dlrg-betriebsfunkgerätes sowie die sichere verkehrsabwicklung im be-
triebsfunk der dlrg. durch die sprechfunkunterweisung soll die einsatz-
kraft mit den im dlrg-betriebsfunk gebräuchlichen funkgeräten vertraut 
gemacht werden. sie soll nach der unterweisung den funkverkehr nach den 
geltenden regeln formal korrekt durchführen können.

Voraussetzungen

• Mindestalter 12 Jahre
• gültige Mitgliedschaft in der dlrg

Ausbildungsplan
die verantwortliche lehrkraft erstellt einen Ausbildungsplan. die in teil 2 
dieser Ausbildungsvorschrift genannten lernziele und themen/inhalte sind 
Mindestanforderungen und müssen übernommen werden.
Regional- oder landesspezifische Ergänzungen sind möglich.

Bildungsträger
Alle dlrg-gliederungen

Verantwortliche lehrkraft
berechtigt sind Mitglieder der dlrg im speziellen Auftrag des bildungsträ-
gers, die Ausbilder sprechfunk (781) oder Multiplikator sprechfunk (791) 
sind oder die alternativ den gemeinsamen grundausbildungsblock (173)

und
• ein bos-sprechfunkzeugnis bzw. bos-sprechfunker -analog- (712) oder 

das sprechfunkzeugnis der dlrg  bzw. dlrg-sprechfunker (711)

und
• die Qualifikation Wachführer (431), Ausbilder Wasserrettungsdienst (481), 

taucheinsatzführer (631), truppführer (830) oder gruppenführer (831)
haben.
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lernerfolgskontrollen
Die erfolgreiche Absolvierung der Qualifizierung wird nach regelmäßiger 
teilnahme und aktiver Mitarbeit bescheinigt. spezielle lernerfolgskontrol-
len sind nicht vorgesehen.

Beurkundung
die Ausstellung der formlosen teilnahmebescheinigung erfolgt durch den 
bildungsträger. eine registrierung oder registriernummernvergabe erfolgt 
nicht.

Gültigkeit
die sprechfunkunterweisung dlrg-betriebsfunk ist unbegrenzt gültig. 

Äquivalente Qualifikationen
Folgende Qualifikationen werden als Sprechfunkunterweisung DLRG- 
betriebsfunk anerkannt:

• bos-sprechfunkzeugnis der dlrg bzw. bos-sprechfunker –analog- 
(712) oder vergleichbare funkausbildungen anderer bos

• sprechfunkzeugnis der dlrg  bzw. dlrg-sprechfunker (711)
• sprechfunkausbildung der bundeswehr

ggf. sind Ausbildungsinhalte durch die entsendende gliederung nachzu-
schulen.

die gültige Mitgliedschaft in der dlrg muss vorliegen.
eine umschreibung erfolgt nicht.
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lehrgAngsorgAnisAtion

leHRGANGseINsTIeG

Feinlernziel 
der teilnehmer fühlt sich im lehrgang willkommen. der teilnehmer kennt 
die anderen teilnehmer und die lehrkräfte. der teilnehmer kennt die lehr-
gangsorganisation sowie die lehrgangsregeln und wendet diese an.

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
unterrichtsgespräch, kennenlernspiel 

empfehlung Medien / Material 
Material für kennenlernspiel; ggf. plakate mit lehrgangsorganisation und -re-
geln. 

empfehlung Dauer 
40 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
Die Lehrkraft begrüßt die Teilnehmer. Die Teilnehmer und die Lehrkräfte stel-
len sich vor. diese präsentieren dabei ihre erfahrungen und erlebnisse mit 
dem lehrgangsthema.

die lehrkraft präsentiert die lehrgangsorganisation:

• ggf. getränke
• Ggf. Verpflegung
• ggf. geplante pausenregelung
• sanitäre einrichtungen
• Ausbildungs- und verbrauchsmaterial
• teilnehmerunterlagen

die lehrkraft präsentiert die lehrgangsregeln:

• Zeittreue
• geeignete kleidung (ggf. einsatzkleidung)
• Aktive Mitarbeit
• umgang mit kritik
• wertschätzung anderer teilnehmer
• gemeinsames Aufräumen
• umgang mit persönlichen elektronischen geräten 
 (Mobiltelefone, computer usw.)

Die Lehrkraft präsentiert die Inhalte und den Ablauf der Qualifizierung.
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leHRGANGsABscHluss

Feinlernziel 
Die Inhalte werden abschließend noch einmal zusammengefasst. Der Teil-
nehmer reflektiert den Lehrgang aus seiner persönlichen Sicht und die Teil-
nehmer erhalten feedback von der lehrkraft. der teilnehmer erhält seinen 
Qualifikationsnachweis.

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
unterrichtsgespräch, feedbackrunde 

empfehlung Medien / Material 
die im laufe der schulung erstellten bzw. verwendeten

empfehlung Dauer 
40 Minuten

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
• Zusammenfassung
• Ausgabe der nachweise
• feedback
• verabschiedung
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TeIl 2
physikAlische grundlAgen und 
freQuenZZuteilung

FReQueNZeN, KANÄle uND AusBReITuNG

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die begriffe frequenz und kanal nennen können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
der unterricht kann mit hilfe einer präsentation in form eines vortrages 
durchgeführt werden. 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
Die Frequenz (von lat. frequentia, Häufigkeit) ist eine physikalische Größe, 
die eine zentrale rolle bei der beschreibung von periodischen vorgängen, 
wie z. b. schwingungen einnimmt. sie gibt die Anzahl von sich wiederho-
lenden vorgängen pro Zeiteinheit, z. b. in einer sekunde, an und kann auch 
als kehrwert der periodendauer berechnet werden. die einheit der frequenz 
ist das hertz (1 hz = 1 schwingung pro sekunde).
diese elektromagnetische welle breitet sich mit lichtgeschwindigkeit 
(300.000 km) aus.

beispiel einer umrechnung:
155,91 Mhz = 155.910 khz = 155.910.000 hz

beispiel der berechnung einer wellenlänge:
λ (lambda, wellenlänge) = c (lichtgeschwindigkeit) / f (frequenz)
300.000 (c) / 155,910 (f) = 1,92 m (λ)

funkkanal bezeichnet in der funktechnik die von einem funkverkehrskreis 
verwendete frequenz.

Gemäß den Verwaltungsvorschriften für Frequenzzuteilungen im nichtöf-
fentlichen mobilen landfunk (vvnöml) - Ziffer 1.10 - werden der dlrg auf 
Antrag bestimmte frequenzen zugeteilt.
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Inhalt 
Die Frequenz ist eine physikalische Größe, die bei der Beschreibung von 
sich wiederholenden vorgängen, wie z. b. schwingungen, angewandt wird. 
sie gibt die Anzahl von schwingungen in einer sekunde an und wird in 
hertz gemessen.

ein funkkanal ist eine Zuweisung von Ziffern zu einer bestimmten frequenz.

die bundesnetzagentur hat der dlrg drei frequenzen zugewiesen. die 
dlrg wies den drei frequenzen jeweils folgende kanäle zu:
• frequenz 155,91 Mhz als kanal 1
• frequenz 155,93 Mhz als kanal 2
• frequenz 155,89 Mhz als kanal 3

Funkwellenausbreitung
bei einer schlechten verständigung zu anderen funkstellen kann es hilfreich 
sein, den standort zu verändern.
dies liegt daran, dass eine perfekte funkverbindung nur zustande kommt, 
wenn sich beide funkstellen sehen können.
die funkwellen, die sich wie wellen auf dem wasser ausbreiten, können 
durch Gebäude o. ä. reflektiert werden und man kann „um die Ecke funken“. 
des weiteren kann man, wenn man sich auf einem hügel oder wachturm 
befindet, eine größere Reichweite erreichen, als wenn man sich in einem Tal 
befindet.
die maximale reichweite beträgt bei freier sicht mit einem Mobilgerät oder 
festgerät bis zu 15 kilometer, mit einem handfunkgerät bis zu drei kilometer.

funkwellenAusbreitung    
Quellen / nAchweise 
keine
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FReQueNZZuTeIluNG DuRcH DIe BuNDesNeTZAGeNTuR

Feinlernziel 
der teilnehmer muss wiedergeben können, dass die dlrg-betriebsfunkge-
räte nur nach erfolgter frequenzzuteilung genutzt werden dürfen. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
der unterricht kann mit hilfe einer präsentation in form eines vortrages 
durchgeführt werden. 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
Jede frequenznutzung bedarf einer vorherigen frequenzzuteilung. diese 
frequenzzuteilung wird in eine Allgemeinzuteilung und eine einzelzuteilung 
unterschieden. 
die bundesnetzagentur (bnetzA) ist dafür die zuständige genehmigungs-
behörde. Die BNetzA kann den Betrieb einschränken oder Geräte außer 
betrieb setzen. insbesondere im grenznahen bereich wird die nutzung der 
frequenzen eingeschränkt (z.b. bodenseeregion nur kanal 2). ferner über-
wacht sie den sprechfunkverkehr und führt technische Überprüfungen an 
geräten durch.

Allgemeinzuteilung: bestimmte frequenzen, die durch die Allgemeinheit 
genutzt werden dürfen. 

voraussetzung: sie sind allen personen zugänglich, z.b.: pMr-funkgeräte, 
fernsteuerungen für spielzeug, sprechanlagen, Medizinische geräte usw.
diese frequenzen sind im frequenznutzungsplan verzeichnet (bei der bnetzA 
einzusehen). 
für die dlrg trifft eine Allgemeinzuteilung nicht zu. Jede funkanlage der 
dlrg bedarf einer einzelzuteilung. für die genehmigung von funkanlagen 
richten dlrg-gliederungen ihre Anträge an den übergeordneten landes-
verband. 
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Inhalt 
funkanlagen nutzen bestimmte frequenzen. diese frequenznutzung muss vor 
dem betreiben einer funkanlage genehmigt werden und wird als frequenzzu-
teilung bezeichnet. 
diese frequenzzuteilung erteilt die bundesnetzagentur auf Antrag des landes-
verbandes. 
die frequenzzuteilung wird mit einer urkunde bestätigt. diese hat einen beson-
deren schutz im strafgesetzbuch (stgb). 
eine inbetriebnahme der funkanlage darf erst nach erteilung der frequenzzu-
teilung erfolgen. 

Quellen / nAchweise 
§ 55 telekommunikationsgesetz (tkg)
dv 810.3 



16

verschwiegenheitspflicht und rechtliche 
grundlAgen

Feinlernziel 
der teilnehmer soll wissen und erkennen, dass inhalte der sprechfunknach-
richten nicht an dritte weitergegeben werden dürfen. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrvortrag / unterrichtsgespräch 
gesetzliche grundlagen lediglich benennen und auf die teilnehmerunterlage 
flankierend verweisen. 
belehrung im rahmen des lehrvortrages. 
bei einer starken lerngruppe können die gesetzestexte im rahmen eines 
gruppenpuzzles erarbeitet werden. 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
2 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 



17

Inhalt 
das grundgesetz (gg) und das strafgesetzbuch (stgb) sind die beiden wich-
tigsten rechtsnormen, die bei dem sprechfunkverkehr beachtet werden 
müssen. in diesem kapitel werden die wichtigsten rechtsnormen genannt 
und deren inhalte erläutert. 
„die Anweisung für den sprechfunkdienst in der dlrg“ ist verbindlich für den 
sprechfunkdienst der dlrg und von jedem sprechfunker einzuhalten. die lan-
desverbände können für ihren bereich zusätzliche bestimmungen erlassen.
nimmt die dlrg an anderen sprechfunkdiensten teil, so gelten deren 
vorschriften. 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
grundgesetz (gg) 
strafgesetzbuch (stgb) 
telekommunikationsgesetz (tkg) 
Anweisung für den sprechfunkdienst in der dlrg 
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GRuNDGeseTZ

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die Artikel des grundgesetzes nennen können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrvortrag / unterrichtsgespräch 

bei einer starken lerngruppe kann dieser Abschnitt in kombination mit den 
anderen gesetzesabschnitten in einem gruppenpuzzle erarbeitet werden. 
diese Methode benötigt jedoch deutlich mehr Zeit als die angegebene. 

empfehlung Medien / Material 
präsentation oder gruppenpuzzle 

empfehlung Dauer 
2 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
bei dem grundgesetz handelt es sich um die „verfassung“ in deutschland. 
kein gesetz oder erlass darf verfasst werden, ohne das grundgesetz zu be-
achten. hier sind Artikel (Art.) verfasst, die der bevölkerung ein bestimmtes 
verhalten erlauben. die folgenden Artikel des gg sind für den sprechfunker 
wichtig. 

• Art. 5 gg – Meinungs- und pressefreiheit – Aufgrund des Art. 5 gg darf 
jeder seine Meinung frei äußern. 

• Art. 10 gg – brief- und postgeheimnis – dies erfasst auch das fernmel-
degeheimnis. dieser Artikel beschreibt, dass alles, was im bereich des 
sprechfunkverkehrs der dlrg über funk übermittelt wird, nicht an un-
berechtigte personen weitergegeben werden darf. 

• Art. 73 GG – Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes – In diesem Art. 
wird unter nr. 7 beschrieben, dass für das postwesen und die telekom-
munikation (funkwesen) nur der bund einschränkende gesetze erlassen 
darf. 

• Art. 80 gg – rechtsverordnungen – unter Absatz 2 wird aufgeführt, dass 
alle gesetze und erlasse, die die gebühren im bereich der post und des 
telekommunikationswesens betreffen, der Zustimmung des bundesra-
tes bedürfen. 

• Art. 87f gg – post und telekommunikation – Aufgrund dieses Art. ist der 
Bund verpflichtet, eine flächendeckende Dienstleistung zu erbringen. 

• Art. 143b gg – post – hier ist geregelt, dass die bundeseigene Aufgabe, 
post und telekommunikation, privatisiert werden kann. trotz der privati-
sierung der unternehmen müssen die vorgenannten Art. beachtet wer-
den. 

Quellen / nAchweise 
grundgesetz (gg)
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sTRAFGeseTZBucH

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die paragraphen des strafgesetzbuches nennen können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrvortrag / unterrichtsgespräch 

bei einer starken lerngruppe kann dieser Abschnitt in kombination mit den 
anderen gesetzesabschnitten in einem gruppenpuzzle erarbeitet werden. 
diese Methode benötigt jedoch deutlich mehr Zeit als die angegebene. 

empfehlung Medien / Material 
präsentation oder gruppenpuzzle 

empfehlung Dauer 
2 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
das grundgesetz gestattet dem bürger grundsätzlich alles. Jeder kann sich 
so verhalten wie er möchte. 
Als das grundgesetz verfasst wurde, mussten die verfasser den Menschen 
bestimmte schranken aufweisen, damit das friedliche Zusammenleben der 
bürger im staat gesichert ist. 
eine schranke ist, dass der gesetzgeber ein strafgesetz zu verfassen hat. 
Aufgrund dessen wurde vom bundestag / bundesrat das strafgesetzbuch 
(stgb) verfasst und bestimmte handlungen unter strafe gestellt. 
damit man aus unwissenheit nicht mögliche straftatbestände erfüllt, sind 
hier die relevanten tatbestände im sprechfunkverkehr aufgelistet:

• § 201 (3) stgb – verletzung der vertraulichkeit des wortes – Alles, was man 
über funk vernimmt, darf nicht an unberechtigte personen weitergetragen 
werden. Das Strafmaß lautet: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder Geld-
strafe. 

• § 203 (2) stgb – verletzung von privatgeheimnissen – privatgeheimnisse 
dürfen nicht bekannt gegeben werden. Das Strafmaß beträgt: Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder eine geldstrafe. 

• § 331 stgb – vorteilsnahme – forderung von begünstigungen von einer 
anderen Person. Das Strafmaß beträgt: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder eine geldstrafe. 

• § 332 stgb – bestechlichkeit – Annahme einer begünstigung von einer 
anderen Person. Das Strafmaß beträgt: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder eine geldstrafe. 

• § 353b stgb – verletzung des dienstgeheimnisses und einer besonde-
ren Geheimhaltungspflicht – Alles, was man im Sprechfunk hört, darf 
man nicht an andere Personen außerhalb der DLRG weitertragen, und 
zusätzlich ist diese informationen geeignet, das öffentliche interesse zu 
gefährden. Das Strafmaß beträgt: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
eine geldstrafe. 

• § 358 stgb – nebenfolgen – falls man gegen die strafvorschriften der 
§§ 332, 353b StGB verstoßen hat (mind. 6 Monate Freiheitsstrafe), kann 
das gericht festlegen, dass man aus dem dienst der dlrg entfernt wird. 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
strafgesetzbuch (stgb)
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WeITeRe RecHTlIcHe BesTIMMuNGeN

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die sonstigen gesetze und verordnungen nennen können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrvortrag / unterrichtsgespräch 

bei einer starken lerngruppe kann dieser Abschnitt in kombination mit den 
anderen gesetzesabschnitten in einem gruppenpuzzle erarbeitet werden. 
diese Methode benötigt jedoch deutlich mehr Zeit als die angegebene. 

empfehlung Medien / Material 
präsentation oder gruppenpuzzle 

empfehlung Dauer 
2 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
Neben den beiden großen Rechtsnormen (GG und StGB) gibt es noch weitere 
bestimmungen, die erlassen worden sind und für den sprechfunkverkehr eine 
bedeutung haben. hier eine Aufstellung der wichtigsten rechtsnormen:

• telekommunikationsgesetz (tkg) 
• gesetz über elektromagnetische verträglichkeit von geräten (eMvg) 
• verfügung des bundesministeriums für post und telekommunikation 

(bMpt) zur elektromagnetischen umweltverträglichkeit (eMvu) 
• verordnung über elektromagnetische felder (bimschv) 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3 
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Verschwiegenheitsbelehrung

Feinlernziel 
Der Teilnehmer muss wiedergeben können, dass eine Belehrung für Sprech-
funker vorgenommen werden muss. 

lernzielstufe 
Lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
Lehrvortrag inklusive Unterzeichnung der Belehrung 

empfehlung Medien / Material 
Formular Belehrung Verschwiegenheitspflicht

empfehlung Dauer 
15 Minuten 

hintergrundinformationen für die lehrkraft 
Das Fernmeldegeheimnis wird durch den Artikel 10 Grundgesetz sowie § 88 
und § 89 Telekommunikationsgesetz begründet. 
Das komplett ausgefüllte und unterschriebene Belehrungsformular von jedem 
Teilnehmer ist vom Bildungsträger zu archivieren. 
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Inhalt 
Alle Teilnehmer am Sprechfunkverkehr unterliegen gemäß § 89 TKG der  
Verschwiegenheitspflicht. Eine formale Belehrung ist hierzu erforderlich. 
das belehrungsformular aus der Anlage ist zu verwenden. 

Quellen / nAchweise 
grundgesetz (gg)
telekommunikationsgesetz (tkg)
dv 810.3
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gerätekunde

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die bedien- und Anzeigeelemente einer funkanlage be-
nennen und sicher beherrschen können. 
Der Teilnehmer soll selbstständig Reinigungs- und Pflegearbeiten durchfüh-
ren können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 (theorie) 
lernzielstufe 2 (praxis) 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

gruppenarbeit: funkgeräte in gruppenarbeit in die bauteile Akkumulator, 
funkgerät und Antenne zerlegen und reinigen lassen. hierbei darauf einwir-
ken, dass ein eigenständiges Öffnen der bauteile nicht durchgeführt wird. 
Achtung: garantieverlust. 

empfehlung Medien / Material 
der theoretische unterricht kann mit hilfe einer präsentation durchgeführt 
werden. 
der praktische Anteil sollte mit den vor ort vorhandenen funkgeräten erfolgen. 
Funkgeräte (gliederungsspezifisch), Funkgerätezubehör, Bedienungsanlei-
tungen. 

empfehlung Dauer 
45 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
ein funkgerät besteht aus mehreren bauteilen. im wesentlichen sind dies: 

Die Antenneneinrichtung 

• Antenne 
• Antennenleitung 
• steckverbindung 

Das Funkgerät 

• Antennenumschalter 
• Antennenweiche 
• sender 
• empfänger 
• bedienteil 

Die Besprechungseinrichtung 

• Mikrofon 
• handapparat 
• lautsprecher 

Die stromversorgung 

• Akkumulator 
• netzgerät 

Die Anschaffung eines Betriebsfunkgerätes kostet bis zu 800 Euro. Ein pfleg-
licher umgang mit den geräten ist daher unumgänglich. 

die funkgeräte sind: 

• mit einem feuchten tuch abwischbar 
• frei von sand zu halten 
• vor feuchtigkeit zu schützen 

Die Pflege des Akkumulators sowie alle Reparaturen und Einstellarbeiten sind 
nur durch den jeweiligen beauftragten durchzuführen. 
weiterführende informationen ergeben sich aus den bedienungsanleitungen. 
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wenn ein funkgerät ins wasser fällt, ist:

• sofort der Akkumulator abzunehmen 
• das gerät mit klarem wasser zu spülen 
• das gerät bei Zimmertemperatur zu trocknen 
• der zuständige beauftragte zu informieren
 

Weitere Hinweise

• betrieb nur bei angeschlossener Antenne 
• Antenne stets hoch und senkrecht halten 
• bei schlechter verständigung oder geringer Akkuleistung die rausch-

sperre probeweise abschalten. eventuell standortwechsel vornehmen 
(0,5 – 1,0 Meter) oder weitere funkstellen zur Übermittlung auffordern 

• der betrieb von mehreren funkgeräten auf engem raum und dem glei-
chen kanal führt zu rückkopplungen 

• bei handfunkgeräten tiefenentladung vermeiden 
• entladene Akkus unverzüglich nachladen (nicht überladen!) 
• betriebshinweise der jeweiligen funkgeräte beachten 
• nach der nutzung ist die vollzähligkeit und funktionsfähigkeit der funk-

geräte zu überprüfen 
• Funkgeräte nur bestimmungsgemäß verwenden
• funkgeräte gegen wasser schützen 
• funkgeräte sicher aufbewahren
• funkgeräte nicht eigenmächtig öffnen
• bei defekten geräten einen Zettel mit den beanstandungen anbringen 

und dem beauftragten übergeben 

Quellen / nAchweise 

bedienungsanleitungen der funkgeräte 
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verkehrsAbwicklung iM betriebsfunk

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die verkehrsarten, die verkehrsformen, die gesprächs-
abwicklung, die buchstabier- und Zahlentafel, das führen der gliederungs-
spezifischen Dokumentation sowie die Funkrufnamensystematik nennen 
und wiedergeben können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
1 Minute 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
der sprechfunk stellt eine wesentliche erleichterung im täglichen wasserret-
tungsdienst dar. für einen reibungslosen und störungsfreien sprechfunkbe-
trieb bedarf es Definitionen und Regelungen. 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3 
Anweisung für den sprechfunkdienst in der dlrg
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VeRKeHRsARTeN

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die verkehrsarten nennen können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart

empfehlung Dauer 
1 Minute 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
hierbei handelt es sich um die baulichen / technischen Möglichkeiten eines 
funkgerätes. 
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Inhalt 
verkehrsarten sind von den technischen Möglichkeiten der geräte und Anla-
gen abhängige verfahren des nachrichtenaustausches im sprechfunkverkehr. 
verkehrsarten sind somit verfahren, die aufgrund einer technischen schaltung 
am sprechfunkgerät durchgeführt werden. sie werden unterteilt in: 

• richtungsverkehr 
• wechselverkehr 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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RIcHTuNGsVeRKeHR

Feinlernziel 
der teilnehmer kann die verkehrsart richtungsverkehr wiedergeben. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 
ein radio als einfachste variante des richtungsverkehrs im unterricht vor-
zeigen. 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, radio, flipchart 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 



35

Inhalt 
beim richtungsverkehr wird nur gesendet oder nur empfangen. der nach-
richtenaustausch erfolgt somit nur in eine richtung. Anwendungsbeispiele 
für diese verkehrsart sind die funkalarmierung oder der radioempfang. 

RIcHTuNGsVeRKeHR

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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WecHselVeRKeHR

Feinlernziel 
der teilnehmer kann die verkehrsart wechselverkehr wiedergeben. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
bei dem wechselverkehr kann nur abwechselnd gesendet oder empfangen 
werden. es kann daher nur in sendepausen unterbrochen werden. der wech-
selverkehr ist die verkehrsart im dlrg-betriebsfunk. 

WecHselVeRKeHR

Quellen / nAchweise 
dv 810.3

oDeR
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VeRKeHRsFoRMeN

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die verkehrsformen linienverkehr, sternverkehr, kreis-
verkehr und Querverkehr nennen und wiedergeben können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
einführung: lehrvortrag 
gruppenpuzzle: 4 gruppen, in der jede gruppe eine verkehrsform erarbeitet. 

empfehlung Medien / Material 
gruppenpuzzle 

empfehlung Dauer 
1 Minute 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
hierbei handelt es sich um die organisation des sprechfunkbetriebes. 
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Inhalt 
Alle funkstellen im betriebsfunk der dlrg tauschen nachrichten aus. Je nach-
dem in welcher Form die Nachrichten ausgetauscht werden, befinden sich die 
funkstellen in einer der vier verschiedenen verkehrsformen. 

• linienverkehr 
• sternverkehr 
• kreisverkehr 
• Querverkehr 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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lINIeNVeRKeHR

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die verkehrsform linienverkehr nennen und wiederge-
ben können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
gruppenpuzzle 

empfehlung Medien / Material 
gruppenpuzzle 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
in der verkehrsform linienverkehr sind am nachrichtenaustausch lediglich 
zwei funkstellen beteiligt. 

lINIeNVeRKeHR

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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sTeRNVeRKeHR

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die verkehrsform sternverkehr nennen und wiedergeben 
können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
gruppenpuzzle 

empfehlung Medien / Material 
gruppenpuzzle 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
dies sollte die bevorzugte verkehrsform sein.
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Inhalt 
eine weitere verkehrsform ist der sternverkehr. hier tauschen alle funkstel-
len über eine gemeinsame funkstelle (sternkopf) nachrichten aus. sie ist 
die effektivste verkehrsform im einsatz. 

sTeRNVeRKeHR

Quellen / nAchweise 

dv 810.3
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KReIsVeRKeHR

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die verkehrsform kreisverkehr nennen und wiedergeben 
können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
gruppenpuzzle 

empfehlung Medien / Material 
gruppenpuzzle 

empfehlung Dauer 
10 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
im kreisverkehr können alle funkstellen gleichberechtigt ihre nachrichten 
untereinander austauschen. 

KReIsVeRKeHR

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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QueRVeRKeHR

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die verkehrsform Querverkehr nennen und wiedergeben 
können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
gruppenpuzzle 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
Definition Sprechfunkverkehrskreis: Alle Funkstellen auf einem Funkkanal in 
einem bestimmten örtlichen gebiet. 
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Inhalt 
eine weitere Möglichkeit der verkehrsform ist der Querverkehr. hierbei han-
delt es sich um einen nachrichtenaustausch zwischen zwei sternköpfen, die 
verschiedenen sprechfunkverkehrskreisen angegliedert sind. 

QueRVeRKeHR

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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GesPRÄcHsABWIcKluNG

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die bestandteile der gesprächsabwicklung erklären können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
1 Minute 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
hierbei handelt es sich um die organisation der funkgespräche im betriebs-
funk der dlrg. 
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Inhalt 
der jeweilige dlrg-betriebsfunkkanal kann nur von einer person aktiv 
genutzt werden. damit die anderen funkteilnehmer wissen, wann ein 
funkgespräch beendet ist und der funkkanal wieder zur verfügung steht, 
wurde die gesprächsabwicklung organisiert. 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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AllGeMeINes

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die verhaltensregeln im sprechfunkbetrieb verstehen. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
der sprechfunkverkehr ist in der dlrg die wichtigste und am meisten ge-
nutzte Form der Informationsübermittlung über größere Entfernungen. 
um dieses wichtige kommunikationsmittel vernünftig nutzen zu können, 
müssen sich alle am sprechfunkverkehr beteiligten personen an ein paar 
spielregeln halten:
 

10 GolDeNe ReGelN 

1. sprechfunkverkehr so “kurz wie möglich”, aber so “umfassend wie nötig” 
abwickeln 

2. strenge funkdisziplin einhalten 
3. Keine Höflichkeitsformen 
4. deutlich und nicht zu schnell sprechen 
5. nicht zu laut sprechen 
6. Abkürzungen vermeiden 
7. Zahlen nach der Zahlentafel aussprechen 
8. personennamen nur in begründeten fällen nennen 
9. komplexe wörter oder schwer verständliches nach dem buchstabieralpha-

bet buchstabieren 
10. teilnehmer mit „sie“ anreden 

der sprechfunk besteht grundsätzlich aus den vier elementen: 

• Anruf 
• Antwort 
• gespräch 
• ende 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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GesPRÄcHseRöFFNuNG

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die gesprächseröffnung erklären können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
10 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
der sprechfunkverkehr wird mit einem Anruf eröffnet. dieser besteht aus: 
• dem rufnamen der gegenstelle(n) 
• dem wort „von“ 
• dem eigenen funkrufnamen 
• ggf. der Ankündigung von besonderen hinweisen 
• der Aufforderung „kommen“ 

Beispiel: „Adler .. von Adler .., kommen.“ 

der Anruf ist von der gerufenen stelle durch die Anrufantwort sofort zu be-
stätigen. diese besteht aus: 
• dem wort „hier“ 
• dem eigenen rufnamen 
• der Aufforderung „kommen“ 

Beispiel: „Hier Adler .., kommen.“

danach ist von der rufenden funkstelle die nachricht durchzugeben. wenn 
die nachricht beendet ist, muss diese mit dem wort „kommen“ abgeschlos-
sen werden. dadurch erkennt die gegenstelle, dass geantwortet werden 
kann. 

kann die gerufene stelle die nachricht nicht sofort aufnehmen (Zeitraum 
bis zu 5 sek.), ist in der Anrufantwort die Aufforderung „kommen“ durch 
„warten“ zu ersetzen. 

Beispiel: „Hier Adler .., warten.“

ist die gerufene stelle zur Zeit nicht in der lage die nachricht aufzunehmen, 
ist die Aufforderung „kommen“ durch „ich rufe wieder“ zu ersetzen.

Beispiel: „Hier Adler .., ich rufe wieder.“ 

somit ist das funkgespräch beendet und der gerufene beginnt später mit 
einem neuen Anruf. 



54



55

Anrufe an alle oder mehrere sprechfunkstellen erfolgen immer mit dem 
sammelruf: 

• an alle / bzw. an alle außer / bzw. an alle im Bereich... 
• dem wort „von“ 
• dem eigenen rufnamen 

Beispiel: „An alle Adler .. von Adler .. “

die angerufenen sprechfunkstellen werden im einzelnen zur Anrufantwort 
aufgefordert. 

der erweiterte Anruf kann angewendet werden, wenn eine verbindung nicht 
sofort zustande kommt. dabei ist der rufname der zu rufenden stelle bis zu 
dreimal zu wiederholen. 

Beispiel: „Adler .., Adler .., Adler .., von Adler .., kommen.“

bei der letzten gesprächseröffnung, dem tonrufverfahren, gilt der ausge-
sandte tonruf als Anruf. die gerufene stelle meldet sich dann wie folgt: 

• dem wort „hier“ 
• dem eigenen funkrufnamen 
• der Aufforderung „kommen“ 

die funkstelle, welche den tonruf ausgesandt hat, nennt daraufhin ihren 
funkrufnamen und beginnt mit der gesprächsdurchführung.

Beispiel: (Tonruf) – „Hier Adler .., kommen – Hier Adler .., begeben sie sich 
zur..., kommen.“

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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GesPRÄcHsDuRcHFÜHRuNG

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die gesprächsdurchführung erklären können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart, Moderationskarten 

empfehlung Dauer 
10 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
falls bei der Übermittlung ein sprech- oder durchgabefehler aufgetreten ist, 
ist dieser sofort mit der einleitung „ich berichtige“ zu korrigieren. hierbei 
sollte mit dem letzten richtig gesprochenen wort oder buchstaben begon-
nen werden. 

Beispiel:
„Wir sind am Nord-Ost Ufer – Ich berichtige – Nord-West Ufer, kommen.“ 

wenn die aufnehmende stelle bei einem vorausgegangenen funkspruch 
unklarheiten feststellt, kann die übermittelnde stelle aufgefordert werden 
den funkspruch zu wiederholen.

Beispiel: „Nicht verstanden – wiederholen Sie, kommen.“ 

einsatzaufträge und wichtige nachrichten sind wiederholend zu bestätigen.

Beispiel:
•	 Sternkopf: „Einsatzauftrag, Fahren Sie Weser Stromkilometer 54, kommen.“
•	 Einsatzkraft: „Wir fahren Weser Stromkilometer 54, kommen.“ 

wenn in dem funkgespräch eine frage geklärt werden soll, so ist diese im-
mer mit dem wort „frage“ einzuleiten. dies erhöht die Aufmerksamkeit der 
gerufenen stelle.

Beispiel: „Frage – Verständigung, kommen.“

wenn nach einem Anruf keine direkte Anrufantwort erfolgt, weil die geru-
fene Stelle evtl. außerhalb der Funkreichweite liegt, sollte die Nachricht an 
weitere stellen übermittelt werden. die stellen, die den Anruf mithören, 
haben sich für die Übermittlung von funknachrichten anzubieten. dies hat 
den charakter der stafette und nachrichten können so über weite strecken 
übermittelt werden. 
wenn der Anrufende keine Anrufantwort erhält, er jedoch davon ausgehen 
kann, dass der gerufene ihn aufnehmen kann (beispiel: ortsfeste stationen 
haben eine höhere sendeleistung als tragbare geräte), so ist die nachricht 
blind zu befördern. hierbei sollte der erweiterte Anruf verwendet werden 
und der wachführer bzw. einsatzleiter über die unsicherheit der Übermitt-
lung informiert werden. 

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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GesPRÄcHseNDe

Feinlernziel 
der teilnehmer soll das gesprächsende erklären können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation, flipchart 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
verstärkt darauf einwirken, dass „ende“ das letzte wort ist. 
Möglicher fehler: „ende mit Adler..,“
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Inhalt 
die gesprächsleitende stelle beendet das funkgespräch mit dem wort 
„ende“. 
die gesprächsleitende stelle ist in der regel die stelle, die informationen 
erfragt oder lagemeldungen oder ähnliches abgibt. bei gesprächen mit der 
leitstelle hat diese das ende des funkgespräches zu bestätigen. 

Beispiel: „Hier Adler .., Ende.“

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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BucHsTABIeReN

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die Zahlentafel und das buchstabieralphabet erklären 
und beschreiben können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

partnerarbeit: Jeder teilnehmer buchstabiert seinem nachbarn seinen namen 
und Adresse. der partner schreibt das diktierte mit. der „buchstabierer“ kont-
rolliert anschließend die notierte Adresse. Dann wird gewechselt. 

empfehlung Medien / Material 
präsentation 

empfehlung Dauer 
10 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
komplizierte wörter oder eigennamen werden bei der Übermittlung per 
funk buchstabiert. 
dies wird mit den worten „ich buchstabiere“ angekündigt. 
Zahlen werden nach der Zahlentafel ausgesprochen. 
damit dies für alle einheitlich ist, gibt es das nationale buchstabieralphabet 
und die Zahlentafel. 

Beispiel: „DLRG 2 - Ich buchstabiere: Dora - Ludwig - Richard - Gustav - zwoh“ 

Buchstabe Aussprache
A  Anton 
ä  ärger 
b  berta 
c  cäsar 
ch  charlotte 
d  dora 
e  emil 
f  friedrich 
g  gustav 
h  heinrich 
i  ida 
J  Julius 
k  kaufmann 
l  ludwig 
M  Marta 
n  nordpol 
o  otto 
Ö  Ökonom 
p  paula 
Q  Quelle 
r  richard 
s  samuel 
sch  schule 
t  theodor 
u  ullrich 
Ü  Übermut 
v  viktor 
w  wilhelm 
X  Xanthippe 
y  ypsilon 
Z  Zacharias 

Quellen / nAchweise 

dv 810.3
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ZAHleNTAFel

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die Zahlentafel erklären und beschreiben können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation 

empfehlung Dauer 
10 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
Der Schwerpunkt sollte hier auf die Zahlen zwoh, drrei, fieärr und fünneff 
liegen. 
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Inhalt 
Zahl  Aussprache 
0  nuhl 
1  einss 
2  Zwoh 
3  drrei 
4  fieärr 
5  fünneff 
6  sechs 
7  siebänn 
8  Acht 
9  noihn 
10  Zähn 
11  älff 
12  Zewwölff 
13  drreizähn 
14  fieärrzähn 
15  fünneffzähn 
16  sechszähn 
17  siebännzähn 
18  Achtzähn 
19  noihnzähn 
20  Zewanzich 
21  einssundzewanzich 
22  Zwohundzewanzich 
30  drreissich 
33  drreiunddrreissich 
40  fieärrzich 
44  Fieärundfieärzich 
50  fünneffzich 
55  fünneffundfünneffzich 
60  sechszich 
66  sechsundsechzich 
70  siebänzich 
77  siebänundsiebänzich 
80  Achtzich 
90  noihnzich 
99  noihnundnoihnzich 
100  einshundärrt 
255  Zwohhundärrtundfünneffundfünneffzich 
900  noihnhundärrt 
1000 einsstausend 
9133 noihn-einss-drrei-drrei
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Zahlenreihen mit zwei oder drei stellen werden grundsätzlich zusammen-
hängend gesprochen, z.b.: 

kanal 55: kanal fünneffundfünneffzich
Kanal 471: Kanal fieärrhundärrteinssundsiebännzich

bei Zahlenreihen mit mehr als drei stellen werden die Zahlen einzeln ge-
sprochen, z.b.: 

Uhrzeit 1043: einss – nuhl – fieärr – drrei 

eine Ausnahme bilden hier jedoch die so genannten „glatten“ Zahlen, z.b.: 

1000: einsstausend
10000: zähntausend
25000: fünneffundzwanzichtausend 

Quellen / nAchweise 

dv 810.3
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DoKuMeNTATIoN

Feinlernziel 
Der Teilnehmer soll die Notwendigkeit des Führens der gliederungsspezifi-
schen dokumentation erkennen und wiedergeben können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 1 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation 

empfehlung Dauer 
5 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
das funktagebuch / einsatztagebuch ist eine urkunde. urkunden können 
als beweismittel in einem gerichtsverfahren zugelassen werden. Auf eine 
sorgfältige dokumentation sollte hingewirkt werden. 
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Inhalt 
Jede betriebsleitung des dlrg-sprechfunkverkehrs hat eine dokumentation 
des sprechfunkverkehrs sicherzustellen. darin müssen folgende daten ent-
halten sein: 

• betriebsbeginn und betriebsende 
• besetzung und Ablösung 
• Aufnahme und Abgabe von Meldungen mit uhrzeit 
• besondere vorkommnisse 
• dokumentation wichtiger telefonate 

die abgeschlossene dokumentation ist zu archivieren; beispielsweise im 
einsatzprotokoll, wachbuch oder funktagebuch 

INNeNseITe Des FuNKTAGeBucHes

Quellen / nAchweise 
dv 810.3
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FuNKRuFNAMeNsysTeMATIK

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die funkrufnamensystematik nennen und wiedergeben 
können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
lehrgespräch 

empfehlung Medien / Material 
präsentation 
Hier ist die landesverbandsspezifische Rufnamenzuordnung zu vermitteln 
und auszuhändigen. 

empfehlung Dauer 
10 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
keine 
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Inhalt 
Alle funkstellen werden durch einen funkrufnamen eindeutig gekennzeichnet. 
der funkrufname im betriebsfunk der dlrg beginnt mit dem bundeseinheitli-
chen kennwort „Adler”. 

Der weitere Aufbau des Funkrufnamens ist landesverbandsspezifisch geregelt. 

im Zwrd-k gilt die funkrufnamensystematik des örtlich zuständigen landes-
verbandes. 

Quellen / nAchweise 
Anweisung für den sprechfunkdienst in der dlrg
Landesverbandsspezifischer Funkrufnamenaufbau
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PRAKTIscHe ÜBuNGeN

Feinlernziel 
der teilnehmer soll die in der gliederung eingesetzten funkgeräte sicher 
handhaben können. 
der teilnehmer soll die gesprächsabwicklung und die dokumentation ge-
mäß der Anweisung für den Sprechfunkdienst in der DLRG sicher und 
selbstständig beherrschen können. 

lernzielstufe 
lernzielstufe 2 

empfehlung lehrmethode 
durch die praktische Anwendung der funkgeräte und der verkehrsabwicklung 
soll die sichere handhabung der funkgeräte erlernt und verfestigt werden. 
durchführung erst einfacher, dann umfangreicher funkübungen mit ver-
schiedenen verkehrsarten und verkehrsformen. 

empfehlung Medien / Material 
Funkgeräte (gliederungsspezifisch) 
Materialien je nach spiel 

empfehlung Dauer 
gesamtdauer: 150 Minuten 

Hintergrundinformationen für die lehrkraft 
die hier aufgeführten Übungen sind nicht verbindlich vorgeschrieben, son-
dern dienen lediglich als ein vorschlag.
eigene Übungen bzw. Übungsspiele sind selbstverständlich möglich.
vorschläge für weitere Übungen können gerne an iuk@dlrg.de eingesendet 
werden.
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Funk-scotland yard

Vorbereitung: 
erstellen einer landkarte mit koordinatenraster (z.b. A9, f4 - ähnlich eines 
stadtplanes) 

erstellen einer liste mit funkrufnamen 

einteilen der teilnehmer in gleichstarke gruppen: eine Mister X gruppe und 
mindestens zwei verfolgergruppen. 

Aushändigen der funkgeräte, der landkarte und der funkrufnamen. 

Anmeldung der funkübung durch den lehrgangsleiter. wiederholung die-
ser durchsage mindestens alle 30 Minuten.

spielablauf: 
Mr. X gruppe läuft los und gibt in der ersten stunde alle 15 Minuten eine 
standortangabe im koordinatengitter an. danach erfolgen die standortan-
gaben alle 10 Minuten. 

Zehn Minuten nach Mr. X starten die verfolgergruppen. diese funken und 
koordinieren sich selbstständig. 

das spiel endet, wenn die Mister X gruppe gefangen wurde. 

die verfolgergruppen können, nachdem die Mr. X gruppe gestartet ist, das 
koordinatensystem selbstständig abändern, damit die koordinaten von der 
Mr. X gruppe nicht ausgewertet werden können. 

Weitere Regeln: 
die funkgeräte müssen von allen teilnehmern der gruppe benutzt werden. 

die funkdisziplin muss eingehalten werden. 

kreisverkehr ist erlaubt. 

Andere verkehrsformen auf Anordnung der Übungsleitung möglich. 

das „fangen“ erfolgt ohne körperliche gewalt. 
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Ich packe meinen Koffer

Vorbereitung:
keine 

spielablauf: 
Gleichgroße Gruppen 

fortlaufende funkrufnamen 

gruppe 1 beginnt: „ich packe meinen koffer und nehme mit: teil X“ 

gruppe 2 folgt: „ich packe meinen koffer und nehme mit: teil X und teil y“ 

gruppe 3 folgt: ... usw. 

Weitere Regeln: 
die wesentlichen Aspekte der gesprächsdurchführung, wie gesprächseröff-
nung und gesprächsende, müssen beachtet werden. 

Der Lehrgangsleiter agiert als Schiedsrichter und bestimmt abschließend 
den gewinner. 

die funkgeräte müssen von allen teilnehmern der gruppe benutzt werden.
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Vorgefertigte Buchstabierübungen
• können als einzelübung oder in andere Übungen integriert werden

Vorbereitung:
in mehrere briefumschläge jeweils einen Zettel oder eine karte mit einem zu 
buchstabierenden Wort einlegen und verschließen.

die worte sollten dabei dem Alter der teilnehmer angepasst sein.

Wort Beispiele: 
pizzakäse
stevia
Aspartam 
Acetylcholin 
isohämagglutinine 
hyperoxie 
pneumotachygraphie 
cyclooxygenase 
paraaminohippursäure 
Alveolarmakrophagen 
basedow-syndrom 
cheyne-stokes-Atmung
usw… 

Jeden briefumschlag mit einer fortlaufenden nummer versehen.

spielablauf: 
die teilnehmer erhalten zu beginn der funkübung mehrere der verschlosse-
nen briefumschläge. Auf Anordnung der Übungsleitung ist ein umschlag zu 
öffnen und das darin befindliche Wort zu buchstabieren. 

Weitere Regeln: 
die wesentlichen Aspekte der gesprächsdurchführung, wie gesprächseröff-
nung, gesprächsende und der Ankündigung der buchstabierung, müssen 
beachtet werden. 

die funkgeräte müssen von allen teilnehmern der gruppe benutzt werden.
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Allgemeine Fragen durch die Übungsleitung
können in jedes spiel eingebaut werden und sind ideal als „funkpausen-
füller“ oder als Auflockerung. Sie können auch genutzt werden um „Extra-
punkte“ im rahmen eines funkspiels zu vergeben.

Vorbereitung:
fragen (und richtige Antworten) überlegen und in einer liste festhalten.

Beispiele: 

wann wurde die dlrg gegründet? 

wo wurde die dlrg gegründet? 

wofür stehen die buchstaben in der Abkürzung „dlrg“?

wie viele Jahreszeiten gibt es? 

wann ist der 1. weihnachtstag? 

wie viele sekunden hat eine stunde? 

welche farbe hat der 10 € schein? 

welche vier himmelsrichtungen gibt es? 

Wie heißt die Bundeskanzlerin / der Bundeskanzler? 

wie viele bundesländer gibt es in deutschland? 

usw… 

Weitere Regeln: 
die wesentlichen Aspekte der gesprächsdurchführung, wie gesprächseröff-
nung und gesprächsende, müssen beachtet werden. 

der lehrgangsleiter sollte richtige Antworten bestätigen und falsche Ant-
worten direkt korrigieren.
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(Raum für eigene Funkübungen)
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TeIl 3
lernerfolgskontrolle

spezielle lernerfolgskontrollen sind nicht vorgesehen.
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AnlAge 1
Belehrung

_____________________________________
 name der gliederung (Bezirk/Ortsgruppe),
 die die Belehrung durchführt

Belehrung

Ich,__________________________________________________, geboren am___________________

 
(Vorname, nachname des/der Belehrten in Druckbuchstaben) (geburtsdatum)

bin heute belehrt worden, dass ich über alle Angelegenheiten des Fernmeldedienstes, 
auch nach meinem Ausscheiden aus dem Dienst der Dlrg, strengstes Stillschweigen zu 
wahren habe. Mir ist bekannt, dass die Sprechfunkanlagen ausschließlich für die Über-
mittlung eigener Mitteilungen der Dlrg bestimmt sind. Übermittlungen für andere sind 
weder entgeltlich noch unentgeltlich zugelassen.
es ist verboten, die Sprechfunkanlage zum Abhören des nicht öffentlichen gesprochenen 
Wortes eines anderen zu benutzen.
Die Aufnahme von Übermittlungen, die nicht  für die Funkanlage bestimmt sind, ist nicht 
zulässig. unbeabsichtigt aufgefangene Übermittlungen dürfen weder aufgezeichnet noch 
anderen mitgeteilt werden. nicht einmal die Tatsache solcher Übermittlungen darf irgend-
wie zur Kenntnis anderer gebracht werden. Jede Verletzung des Fernmeldegeheimnisses 
wird strafrechtlich verfolgt.

___________________________________ _________________________________________
 Ort und Datum der Belehrung  unterschrift des/der Belehrten

  

_________________________________________
  Belehrung durchgeführt durch
  name in Druckbuchstaben und unterschrift

Ausfertigung

❒ gliederung

	 ❒	Belehrte/r
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(Raum für Notizen)
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